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Potsdam,13. Juli 2023

IhrAuskunftseTsuchenüberdiePlattfomfragdenstaat.devom14.und25.Juni2023
#281092 sowie #282456

Anlage

████████████████

über die o. g. Plattform haben Sie ein Auskunftsersuchen nach dem Akteneinsich{s-
und  lnformationszugangsgesetz  (AIG)  an  das  Finanzgericht  Berlin-Brandenburg
adressiert.    lhre   Anfrage    wurde    mir   zur   weiteren    Bearbeitung    unter   dem
29. Juni dieses Jahres zur Veriügung gestellt.

Das Akteneinsichts-  und  lnformationszugangsrecht  besteht grundsätzlich  gegen-
über den  Behörden  und  Einrichtungen des Landes,  Gegenüber den  Organen der
Rechtspflege gemäß § 2 Abs. 2 AIG jedoch nur, soweit sie Verwaltungsaufgaben
erledigen.

ln  Bezug  auf  die  förmliche  Verpflichtung  der  nichtbeamteten  Beschäftigten  des
Zentralen  lT-Dienstleisters  des  Landes  Brandenburg  (ZenlT)  kann  ich  mitteilen,
dass eine solche im Rahmen der Anstellung nach Maßgabe des Gesetzes über die
förmliche  Verpflichtung   nichtbeamteter  Personen  (Verpflichtungsgesetz)  erfolgt,
Gegenstand der Verpflichtung ist hierbei zunächst die gewissenhafte Erfüllung der
Obliegenheiten,   wie   auch   ein   Hinweis   auf   die   strafrechtlichen   Folgen   einer
Pflichtverletzung, auch aufgrund einer Verletzung des Steuergeheimnisses. Die Mit-
arbeiterinnen  und  Mitarbeiter des ZenlT werden  zusätzlich  gesondert aus Anlass

Datenschutzhinweis: Durch das Ministerium der Jiistiz werden die für die Erfüllung der Aufgaben erforderlichen personenbezogenen Daten verarbeitet. Wei-
tere  lnfomationen  gemäß  Ariikel  13  und  14  der  Datenschutzgrundverordnung  (2016/679  EU)  können  Sie  der  lntemetpräsentati.on  https://mdj.branden-
burg.de/mdvde/datenschutz/  entnehmen.
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der  Einfürhung  der  E-Akte  bei  dem  Finanzgericht  Berlin-Brandenburg  sowie  der
sukzessiven   Übemahme   des   IT-Betriebs   der   Finanzgerichtsbarkeit   über   die
Bedeutung und den Umfang des Steuergeheimnisses unterrichtet und verpflichten
sich, die Vergaben des § 30 der Abgabeordnung zu beachten. Ein Muster stelle ich
lhnen anliegend gern zur Veriügung.

Soweit Sie darüber hinaus Verträge über die Auftragsverarbeitung mit der procilon
GmbH  sowie der AM-SoFT  IT-Service  Hameln  GmbH  angefragt haben,  gehe  ich
davon aus, dass lhnen ersterer bereits vorliegt oder Sie sich diesen in zumutbarer
Weise aus allgemein  zugänglichen  Quellen  beschaffen  können.  Der Vertrag  über
die Auftragsverarbeitung  personenbezogener Daten  gemäß Ari. 28 Abs. 3 Daten-
schutz-Grundverordnung  (DS-GVO)  wurde  am  22.  Juni  2022  im  Zusammenhang
mit der Neuvergabe der lT-Dienstleistung „Umwandlung und Versand von DE-Mail-
Nachrichten an EGVP Posffächer und vice versa" vom 17. Mai 2022 mit der procilon
GmbH geschlossen. Der Veriragsschluss eriolgte durch das Land Nordrhein-West-
falen, verireten durch das Ministerium der Justiz des Landes NRW, dieses verireten
durch den  Präsidenten des Oberlandesgerichts Köln im Auftrag der Arbeitsgruppe

„lT-Standards  in  der Justiz" der Bund-Länder-Kommission  für  lnformationstechnik
in  der  Justiz.   Diese  Verträge  sind  auf  der  Webplaftform  fragdenstaat.de  unter
Anfrage #252895, Anhang der Nachricht vom 3. Mai 2023 (00002aoo-anl-bekl-103-
05-2023.pdf,   sowie   00004aoo-anl-bekl-3-03-05-2023.pdf)   öffentlich   zugänglich.
Gegenstand des Verirages mit der AM-SoFT IT-Service Hameln GmbH ist demge-

genüber die Pflege von Standardsoftware. Geschuldet sind Basispflegeleistungen;
die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nicht Gegenstand des Vertrages.
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Ministerium der Justiz

Datenschutzhinweis: Durch das Ministerium der Justiz werden die für die Eriüllung der Au®aben eriorderiichen personenbezogenen Daten verarbeitet. Wei-
tere  lnfomiationen  gemäß  Amkel  13  und  14  der  Datenschutzgrundverordnung  (2016/679  EU)  können  Sie  der  lntemetpräsentation  htlps://mdj.branden-
bu rg.de/mdvde/datenschutD  enheh men.



Verpf[ichtung auf das Steuergeheimnis

erklärt:

lm Zuge der Pilotierung der eAkte am  Finanzgericht Berlin­Brandenburg sowie der sukzessiven

Übernahme des  lT­Betriebs der Finanzgerichtsbarkeit (exklusive fachliche Be{reuung  der Fach­

verfahren)  wurde  mir  das  Merkblatt  zum  Steuergeheimnis  übermittelt,  dessen  lnhalt  ich  zur

Kenntnis  genommen  habe.  lch  verpflichte  mich,  die Vorgaben  des  §  30  der Abgabenordnung

(AO) zu beachten.

Unterschrift



Merkb]att zum Steuergeheimnis

Durch  das  Steuergeheimni§  werden  insbesondere  personenbezogene  Daten  sowie  fremde

Betriebs­ oder Geschäftsgeheimnisse geschützt,. die dem Amtsträger oder einer ihm gleichge­

stellten Person (besonders Verpflichtete i.S.d. § 11  Abs.  1  Nr. 4 Strafgesetzbuch i.V.m. § 1  des

Gesetzes  über  die  förmliche  Verpflichtung  nicht  beamteter  Personen  vom  2.  März  1974)  in

einem  der in  § 30 Abs.  2  Nr.  1  Buchstabe a  bis  c AO genannten Verfahren  über den  Steuer­

pflichtigen oder andere Personen bekannt geworden ist.

„Personenbezogene Daten" sind a]Ie [nformationen, die sich auf eine identifizierte oder identifi­

zierbaFe  natür]iche  Person  beziehen.  Als  identifizierbar wird  dabei  eine natürliche  Person  an­

gesehen,  die direkt oder ihdirekt identifiziert werden kann,  insbesondere mittels Zuordnung zu
einer Kennung  wie  einem  Namen,  zu  einer Kennnummer,  zu  Standortdaten,  zu  einer Online­

Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen,  die Ausdruck der physischen,

physiologischen,  genetis.chen,  psychischen, wirtschaftlichen,  ku]turellen  oder sozialen  ldentität.
dieser natürlichen Person sind.

Der  Begriff  umfasst  insbesondere  die  Familien­  wie  auch  die  beruflichen  Verhältnisse  und

schließt die bloße  Existenz des Steuerpflichtigen und seine steuerliche  Erfassung oder Beteili­

gung  an  einem  anhängigen  oder anhängig  gewesenen  Verwaltungs­  oder  Gerichtsverfahren

(insb.  Steuörfestsetzung  und ­erhebung, AUßen­ und  Fahndungsprüfungen,  Steuerstrafverfah­
ren, a.ber auch Verfahren über Kindergeld,  Investitionszulagen oder Altersvorsorgezulagen) mit

ein.  Zu den Verhältnissen zählen  auch die  Maßnahmen,  die vom  Betei[igten getroffen wurden

(bspw. Stellung von Anträgen,  Bevollmächtigungen).

„Geschäfts­ oder Betriebsgeheimnisse" (§ 30 Abs. 2 Nr. 2) sind  ebenfalls erfasst.  Unter einem

Geschäfts­  oder  Betriebsgeheimnis  ist jede  im  Zusammenhang  mit  einem,  Unternehmen  ste­

hende Tatsache zu verstehen,  die nicht offen.kundig, sondern nur einem eng begrenzten Per­

sonenkreis bekannt ist, und nach dem bekundeten Willen des Unternehmensinhabers, der auf

einem ausreichenden wirischaftlichen lnteresse beruht, geheim gehalten werden soll.

Auf die steuerliche  Bedeutung  der Daten  oder ihre  nach  den Verhältnissen  des  Einzelfalls zu

vermutende Schutzbedürftigkeit kommt. es nic.ht an,  auch  nicht darauf,  ob diö betroffönen  Ge­

gebenheiten wirklich vorliegen  oder jemandem zu  Unrecht unterstellt werden  oder ob sie auf­

grund  steuerlicher Auskunftspflichten  offenbart worden  sind.  Entscheidend  ist  lediglich,  dass
etwas  in  einem  Verwaltungs­  oder  Gerichtsverfahren  bekannt geworden  ist.  Es  kommt auch

nicht darauf an, ob­der Steuerpflichtige an der Geheimhaltung mutmaßlich ein lnteresse hat.

Offenbarung  ist jede  Handlung,  die  bewirkt,  dass  die  geheim  zuhaltenden  Tatsachen  einem

Dritten  bekannt werden,  der das .Geheimnis  noch  nicht oder noch  picht sicher oder nicht voll­

ständig  kennt.  Offenbaren  setzt  kein  pQsitives  Tun  und  erst  recht  keine  Absicht  voraus  und

kann  insbesondere  auch  durch  nachlässigen  Schutz  der Akten  vor  dem  unbefugten  Zugriff

Dritter geschehen.



Niederschrift über die

förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen

Verhandelt

Potsdam, den 2023

Vor der/dem  Unterzeichnenden erschien  heute zum Zwecke der Verpflichtung  nach  §  1  des Gesetzes

über die förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen vom 2.  März 1974 (BGBI.1 S. 547)

Frau/Herr XY, geb. am XY in XY  .

Die/Der  Erschienene  wurde  auf  die  gewissenhafte  Eriüllung  ihrer/seiner  Obliegenheiten  verpflichtet,

Ihr/l,hm wurde der lnhalt der `folgenden Strafvorschriften des Strafgesetzbuches bekannt gegeben:

§       133Absatz3

§       201Absatz3

§       203Absatz2,4,5

§204

§§     331,332

§      353b

§358

§       97bAbsatz2 in verbindung

mit §§ 94 bis 97

§       120Absatz2

§355

­    Verwahrungsbruch,

­Verletzung der veriraulichkeit des wories,

­Verletzung von privatgeheimnissen,

­Verwertung fremder Geheimnisse,

­Vorteilsnahme und Bestechlichkeit,

­    Verletzung des Dienstgeheimnisses und

einer besonderen Geheimhaltungspflicht,

­Nebenfolgen,                  J

­    Verrat in irrigerÄnnahme eines i[legalen  Geheimnis­

Ses,

­    Gefangenenbefreiung,

­Verletzung des steuergeheimnisses.

Die/Der Erschienene wurde darauf hingewiesen, dass die vorgenannten S.trafvorschriften auf Grund der

Verpflichtung für sie/ihn anzuwenden sind.

Sie/Er erklän, nunmehr von dem  lnhalt der genannten Bestimmungen unterrichtet zu sein. Sie/Er unter­

zeichnet dieses Protokoll nach Vorlesung zum Zeichen der Genehmigung und bestätigt gleichzeitig den

Empfang einer Abschrift der Niederschrift und der oben genannten Vorschriften,

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

lm Auftrag

XY

Unterschrift des Verpflichtenden

XY

Unterschrift des Verpflichteten



Verpflichtungsgesetz

1 a. Gesetz über die förm[iche Verpf[ichtung nichtbeamteter Personen

(Verpf[ichtungsgesetz) vom 2. März 1974
(BGBI. ] S. 547)

Vorbemerkung:
Das Gesetz über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen (Verpflichtungsgesetz) ist mit
Wi.rkung vom 1. Januar 1975 durch Art. 42 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch (EGstGB)
vom 2. März 1974 (BGBl. S. 469, 547) eingeführt worden. Zugleich wurde durch Art. 287 Nr. 3 des o.

a. Gesetzes die Verordnung gegen Bestechung und Geheimnisverrat nichtbeamteter Personen i. d. F.
der Bekanntmachung .vom 22. Mai  1943 (RGBl.  I S. 351  außer Kraft gesetzt.  Das Verpflichtungsge­
setz wurde geändert durch § 1  Nr. 4 des Gesetzes vom 15. August 1974 (BGBl.1 S.1942).

§1

(1) Äuf die gewissenhafte Erfüllung seiner ObJiegenheiten soll verpf]ichtet werden, wer, ohne AmtsträL
ger (§ 11' Abs.  1  Nr. 2 des Strafgesetzbuches) zu sein,
1.   bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der Öffentlichen Verwaltung

wahrnimmt, beschäftigt oder für sie tätig ist,
2.   bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluss, einem Betrieb oder Unternehmen, die für

eine Behörde oder sonstige Stelle Aufgaben der Öffentlichen Verwaltung ausführen,  beschäftigt
oder für sie tätig ist oder

3.   als Sachverständiger Öffentlich bestel[t ist.

(2) Die Verpflichtung wird mündlich Vorgenommen.  Dabei ist auf die strafrechtlichen  Folgen einer
Pflichtverletzung hinzuweisen.

(3) Über die Verpflichtung wird. eine Niederschrift aufgenommen, die der Verpflichtete mit unterzeich­
net.  Er erhält eine Abschrift der Niederschrift; davon kann abgesehen werden, wenn dies im 'Inte­
resse der inneren oder äußeren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland geboten ist.

(4) Welche Stelle für die Verpflichtung zuständig ist.,  bestimmt
1.   in den Fällen des Absatzes 1  Nr.1  und 2 bei Behörden oder sonstigen Stellen nach Bundes­

recht die jewei]s zuständige oberste Dienstaufsichtsbehö.rde oder, soweit eine Dienstaufsicht
nicht besteht, die oberste Fachaufsichtsbehörde,

2.   in allen übrigen Fäl[en diej.enige Behörde, die von der Landesregierung durch Rechtsverord­
nung bestimmt wird.

Verpflichtungsgesetz

§2

(1) Wer, ohne Amtsträger zu sein, auf Grund des § 1  der Verordnung gegen  Bestechung und Geheim­
nisverrat nichtbeamteter Personen in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Mai 1943

(Reichsgesetzbl.  1.S.  35) förmlich verpflichtet worden ist, steht einem nach §  1  Verpflichteten gleich
(2) Wer ohne Amtsträger zu sein,

1.   als Arbeitnehmer des Öffentlichen Dienstes nach einer tarifrechtlichen Regelung oder
2.   auf Grund eines Gesetzes oder aus einem sonstigen Rechtsgrund

zur gewissenhaften Erfüllung seiner Obliegenheiten verpflichtetworden ist, steht einem nach

§ 1  Verpflichteten gleich, wenn die Voraussetzungen des § 1  Abs. 2 erfüllt sind.

§3

Dieses Gesetz,gilt nach Maßgabe des § 13 Abs.1  des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar
1952 (Bunde.sgesetz'bl.1 S.1) auch im Land  Ber[in.

§4

Dieses Gesetz tritt am  1. Januar 1975 in Kraft. § 1  Abs. 4 tritt am Tage nach der Verkündung *) in
Kraft.



Vorschriften des Strafgesetzbuches

§ 133 Abs. III    Verwahrungsbruch

(1) Wer Schriftstücke  oder andere  bewegliche  Sachen,  die  sich  in  dienstlicher Verwahrung  befinden
oder ihm od.er einem anderen dienstlich in Verwahrung gegeben worden sind, zerstört,  beschädigt,
unbrauchbar macht oder der dienstlichen Verfügung  entzieht,  wird  mit  Freiheitsstrafe ibis zu  zwei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Dasselbe gilt fü,r Schriftstücke oder andere  bewegliche Sachen,  die sich  in  amtlicher Verwahrung
einer Kirche oder anderen  Religionsgesellschaft des Öffentlichen  Rechts  befinden  oder von  dieser
dem Täter oder einem anderen amtlich in Verwahrung gegeben worden sind.

(3) Wer die Tat an einer Sache begeht,  die ihm als Amtsträger oder für den Öffentlichen Dienst beson­
ders Verpflichteten anvertraut worden oder zugänglich geworden  ist, wird  mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

\

§ 201 Abs. III    Verletzung dervertraulichkeit des wortes

(1 ) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstra.fe wird bestraft, wer unbefugt
1.   das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt der
2.   eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht.

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt•  1.   das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentlich gesprochene.Wort eines anderen mit

einem Abhörgeräte abhört oder
2.   das nach Absatz 1  Nr.  1  aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr.  1  abgehörte nichtöffentlich

gesprochene Wori eines anderen im Wortlaut oder seinem wesentljchen lnhalt nach Öffent­
lich  mitteilt.

Die Tat nach Satz 1  Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die Öffentliche Mitteilung geeignet ist,  berechtigte

lnteressen eines anderen zu.beeinträchtigen. Sie ist nicht rechtswidrig, wenn die Öffentliche Mittei­
Iung zurwahrnehmung überragender Öffentlicher lnteressen gemacht wird.

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtsträger oder als
für den Öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt (Ab­
sätze 1  und 2).

(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) Die Tonträger und Abhörgeräte, die der Täter oder Teilnehmer verwendet hat, können eingezogen

werden. § 74 a ist anzuwenden.

§ 203 Abs. II, IV, V         Verletzung von privatgeheimnissen

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich
gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs­oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, da? ihm a[s

1.  Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der
für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich gere­

gelte Ausbildung erfordert,
2.   Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung,
3.   Rechtsanwalt,  Patentanwalt,  Notar, Verteidiger in einem geordneten Verfahren, Wirt­

schaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder
Organ oder Mitglied eines Organs einer *) Wirtschaftsprüfungs­,  Buchprüfungs­oder
Steuerberatungsgesellschaft,

4.   Ehe,­ Familien,  Erziehungs­oder Jugendberater sowje Berater für Suchtfragen in ei­
ner Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt.oder Stiftung
des Öffentlichen Rechts anerkannt ist.

4a.Mitglied oder Beauftragter einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und s
des Schwangerschaftskonfliktgesetzes,

5. Staat[ich anerkanntem Sozialarbeiter oder \staatlich anerkanntem Sozialpädagogen
oder

6.  Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken­,  Unfall­oder Lebensversi­
cherungs­oder einer privatärztlichen Verrechnungsstelle anvertraut worden oder
sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld­
strafe bestraft.



(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis,  namentlich ein zum persönlichen Le­
bensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs­oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das
ihm als

1.   Amtsträger,
2.   für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten,
3.   Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt.
4.   Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen Unter­

§uchungsausschusses, sonstigen Ausschusses öder Rates, das nicht selbst Mitglied des
Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates oder

5.   Öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Oblie­

genheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist,
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1  ste­
hen Einze]angab.en über persönliche oder sachliöhe Ve`rhältnisse eines anderen gleich, die für Auf­

gaben der Öffentlichen Verwaltung erfasst worden Sind; Satz 1  istjedoch nicht anzuwenden, soweit
solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Ver­
waltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt.

(3) Einem in Absatz 1  Nr. 3 genannten .Rechtsanwalt stehen andere Mitglied.er einer Rechtsanwalts­
kammer gleich.  Den in Absatz 1  und Satz'1  Genannten stehen ihre berufsmäßig tätigen Gehilfen

und die Personen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind.  Den in Absatz 1
und den in Satz 1  und 2 Genannten steht nach dem Tod des zur Wahrung des Geheimnisses Ver­

pflichteten femer gleich, wer das Geheimnis von dem Verstorbenen oder aus dessen Nachlass er­
langt hat.

(4) Die Absatz 1  bis 2 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod
des Betroffenen unbefugt offenbart.

(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht sich oder einen ,anderen zu bereichern oder
einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

§ 204    Verwertung fremder Geheimnisse

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs.­oder Geschäftsgeheimnis, zu des­
sen Geheimha[tung er nach § 203 verpf]ichtet ist, verwertet wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah­
ren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) § 203 Abs. 4 gilt entsprechend.

•§ 331     V.orteilsannahme

(1 ) Ein Amtsträger oder ein für den Öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der für die Dienstaus­
übung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vörteil für sich oder einen Dritten als Gegen]eistung da­
für foidert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen
hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Der Versuch ist strafbar.

(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1  strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm geforderten Vorteil
sich versprechen lässt oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse ent­
weder die Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bej ihr Anzeige erstattet und
sie die Annahme genehmigt.

§ 332    Bestechlichkeit

(1 ) Ein Amtsträger öder ein für den Öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil für
sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür forderi, sich versprechen lässt oder annimmt, dass
er eine Diensthandlung vorgenommen hät oder künftig vornehme und dadurch seine Dienstpflich­
ten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren
bestraft. ln hiinder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
Der Versuch ist strafbar.

(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung da­
für fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen
hat oder künftig vornehme und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzt hat oder verletzen



würde, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.  ln minder schweren
Fällen .ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.

(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung fordert, sich versprechen
lässt oder annimmt, so sind die Absätze 1  und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem ande­
ren gegenüber bereit gezeigt hat,

1.   bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder,
2..   soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Ausübung des Ermessens durch den

Vorteil beeinflussen zu lassen.

§ 353 bverletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimha[tungspf[icht

(1) Wer ein Geheimnis, das ihm als
1.   Amtsträger,
2.   für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder
3.   Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt.

Anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart und dadurch wichtige Öf­
fentliche ]nteressen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be­
straft. Hat der Täter durch die Tat fahrlässig wichtige 'öffent[iche lnteressen gefährdet, so wird er
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder hit Ge]dstrafe bestraft.

(2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand oder eine Nachricht,
zu deren Geheimhaltung er

1.   auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder ?ines Landes
oder eines seiner Ausschüsse verpflichtet ist oder

2.   von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verlötzung der
Geheimhaltungspflicht förmlich Verpflichtet worden ist.

An einen anderen gelangen lässt oder Öffentlich bekanntmacht und dadurch wichtige Öffentliche
lnteressen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) .Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt.  Die Ermächtigung wird erteilt.

1.   von dem Präsidenten des'Gesetzgebungsorgans
a)  in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit bei

einem oder für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes bekanntgeworden ist,
b)  in den Fällen des Absatzes 2 Nr.1;
2.  von der obersten Bundesbehörde
a)  in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit sonst

bei einer oder für eine Behörde oder bei einer anderen amtlichen Stelle des Bundes oder für
eine solche Stelle bekanntgeworden ist,

b)  in den ,Fälleh des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Täter von einer amtlichen Stelle' des Bundes.
verpflichtet worden ist;

3. von der obersten Landesbehörde in a[len übrigen Fällen der.Absätze 1  und 2 Nr. 2.

§ 358    Nebenfo[gen

Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer Straftat nach den §§ 332,
335, 339, 340, 343,  344, 345 Abs.1  und 3, §§ 348, 352 bis 353 b Abs.1, §§ 355 und 357 kann das
Gericht die Fähigkeit, Öffentliche Ämter zu bekleiden (§ 45 Abs. 2) aberkennen.

§§ 97 b ll            Verrat in irriger Annahme eines illegalen Geheimnisses

(1) Handelt der Täter in den Fällen der §§ 94 bis 97 in der irrigen Annahme, das Staatsgeheimnis sei
ein Geheimnis der in § 97 a bezeichneten Art, so wird er, wenn

1.   dieser ]rrtum ihm vorzuwerfen ist,                                                                    `
2.   er nicht in der Absicht handelt, dem vermeintlichen Verstoß entgegenzuwirken, oder
3.   die Tat nach den Umständen kein angemessenes Mittel zu diesem Zweck ist,

nach den bezeichneten Vorschriften bestraft.  Die Tat ist in der Regel kein angemessenes Mittel,
wenn der Täter nicht zuvor ein Mitglied des Bundestages um Abhilfe angerufen hat.



(2) War dem Täter ars Amtsträger oder als Soldat der Bundeswehr das Staatsgeheimnis dienstlich an­
vertraut oder zugänglich, so wird er auch dann bestraft, wenn nicht zuvor der Amtsträger einen
Dienstvorgesetzten, der Soldat einen Disziplinarvorgesetzten um Abhilfe angerufen hat.  Dies gilt
für die für den Öffentlichen  Dienst besonders Verpflichteten und für Personen, die im Sinne des §
352 b Abs. 2 verpflichtet worden sind, sinngemäß.

§94      Landesverrat

(1 ) Wer ein Staatsgeheimnis
1.   einer fremden Macht oder einem ihrer Mittelsmänner mitteilt oder
2.   sonst an einen Unbefugten gelangen lässt oder Öffentlich bekanntmacht,  um die Bundesre­

publik Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht zu begünstigen und dadurch
die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit `der Bundesrepublik
Deutschland herbeiführt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht
unter fünf Jahren.  Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter

1.   eine verantwortliche Stellung missbraucht, die ihn zur Wahrung von Staatsgeheimnissen
besonders verpflichtet, oder

2.   durch die Tat die Gefahr eines besonders schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der
Bundesrepublik De.utschland herbeiführt.

§ 95      0ffenbaren von staatsgeheimnissen

(1 ) Wer ein Staatsgeheimnis, das von einer amtlichen Stelle oder auf deren Veranlassung geheim ge­
halten wird, an einen Unbefugten gelangen lässt oder Öffentlich bekann.tmacht und dadurch die Ge­
fahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbei­
führt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft, wenn die Tat nicht in §
94 mit Strafe bedroht ist.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) ln besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.

§ 94 Abs. 2 Satz 2 ist anzuwenden.

§ 96      Landesverräterjsche Ausspähung; Auskundschaften von staatsgeheimnissen

(1) Wer sich ein Staatsgeheimnis verschafft, um es zu verraten (§ 94), wird mit Freiheitsstrafe von ei­
nem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.        `

(2) Wer sich ein Staatsgeheimnis, das von einer amt,Iichen Ste]le oder auf deren Veranlassung geheim
gehalten wird, verschaffi, um es zu offenbaren (§ 95), wird mit Freihejtsstrafe von sechs Monaten
bis zu fünf Jahren bestraft.  Der Versuch ist strafbar.

§ 97      Prejsgabe von staatsgeheimnissen

(1) Wer ein Staatsgeheimnis, das von einer amtlichen Stelle oder auf deren Veranlassung geheim ge­
halten wird, an einen Unbefugten gelangen lä.sst oder öffentlich bekannt macht und dadurch fahr­
lässig die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit de.r Bundesrepublik Deutsch­
Iand verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fü.nf Jahren oder mit Ge[dstrafe bestraft.

(2) Wer ein Staatsgeheimnis, das von einer amtlichen Stelle oder auf deren Veranlassung geheim ge­
halten wird und das ihm Kraft seines Amtes, seiner Dienststellung oder eines von einer amtlichen
Stelle erteilten Auftrags zugäng.lich war, leichtfertig an einen Unbefugten gelangen lässt und

dadurch fahrlässig die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesre­

publik Deutschland verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe be­
straft.

(3) Die Tat wird nur mit Ermächtigung der Bundesregierung verfolgt.


